
Annahmebedingungen für Entsorgung von  

Grünabfall
 

Grünabfälle sind alle kompostierbaren Grünabfälle,  
die bei der Grünflächenpflege anfallen.

Befüllung der Mulde:
– maximal bis 10 cm unterhalb Oberkante der Mulde befüllen

Aufstellung der Mulde:
-  auf öffentlicher Stellfläche (z.B. Fahrbandrand, Parkstreifen) Genehmigung 

bei der zuständigen Stadt/Kommune einholen – Sprechen Sie uns gerne an.
- stabilen Untergrund sicherstellen

Anlieferungen, die zu Beanstandungen führen, werden den Erfordernissen  
entsprechend verarbeitet. Der Mehraufwand wird zusätzlich in Rechnung gestellt. 

DAS DARF REIN!
 

Mauerwerk
Ast- und Strauchschnitt

Baum- und Heckenschnitt
Blätter und Laub

Gartenabfälle
Rasenschnitt

Gras, Heu, Stroh und Schilf
Sträucher
Unkraut

Schnittblumen und Topfpflanzen ohne Topf
Friedhofsabfälle

Gemüseabfälle, Obstabfälle (frisch)

DAS DARF NICHT REIN!
 

Rigips
Bodenaushub

Holz (Holzzäune, Paletten)
Baumstämme

Wurzeln und Baumstubben
Abfälle aus der Tierhaltung

Speiseabfälle


